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Franz Hohler

Bedingungen
für die
Nahrungsaufnahme

IR ist der Fall eines Kindes bekannt,
das, knapp nachdem es ein Jahr alt
geworden war, nichts mehr essen wollte.
Wenn man ihm seine Nahrung, die
meistens aus einem Brei bestand, eingeben
wollte, verwarf es die Hände vor dem
Gesicht, schüttelte den Kopf und wand
sich, so dass es unmöglich war, ihm
auch nur einen Löffel davon in den

Mund zu bringen. War man doch einmal so weit vorgedrungen,

spuckte es sofort alles wieder aus und begann zu schreien.
Das einzige, was es zu sich nahm, war etwas Wasser, aber
schon wenn man ihm statt dessen Milch hinhielt, wollte es
nichts mehr davon wissen.

Die Eltern waren beunruhigt und konnten sich diese
plötzliche Aenderung nicht erklären. Sie versuchten das Kind
zuerst mit Zureden, dann mit Drohungen und Schlägen zur
Annahme des Breis zu bewegen, aber es war vergebens; sie legten

ihm eine Banane hin, die es sonst unter allen Umständen
gegessen hätte, doch das Kind nahm sie nicht. Erst ein Zufall
führte zu einer Lösung. Das Zimmer des Kindes war mit einem
Gatter, das man in den Türrahmen einklemmte, abgesperrt,
so dass das Kind bei offener Türe im Zimmer gelassen werden
konnte und man hörte, was drinnen vorging, ohne dass es die
Möglichkeit hatte, hinauszurennen. Am dritten Tag der
Nahrungsverweigerung wollte der Vater der Mutter, die sich schon
im Zimmer befand, um das Kind zu Bett zu bringen, den Brei
hineinreichen, da kam das Kind an das Gatter gelaufen und
schaute begierig zum Teller hinauf. Sogleich beugte sich der
Vater hinunter und begann, ihm über das Gatter hinweg den
Brei einzulöffeln, und das Kind, das sich mit den Händen an
den Stäben hielt und mit dem Kopf gerade über den Gatterrand

hinausreichte, schien sehr zufrieden und ass den ganzen
Brei auf.

Am nächsten Morgen fütterte der Vater, bevor er zur
Arbeit ging, das Kind auf dieselbe Weise, und es zeigte nicht
die geringsten Widerstände. Als aber die Mutter am Mittag
dem Kind den Brei über das Gatter geben wollte, lief es weg
und schlug den Deckel seiner Spieltruhe so lange auf und zu,
bis sich die Mutter aus dem Türrahmen entfernte. Vom Vater
nahm es am Abend wieder ohne Umstände den Brei über das
Gatter.

Nun ass das Kind zwar wieder, aber die Tatsache, dass
es nur von seinem Vater gespeist werden wollte, machte den
Eltern zu schaffen. Abgesehen davon, dass es so nur zwei
Mahlzeiten am Tag bekam, war es für den Vater nicht
einfach, jeden Abend pünktlich dazusein, um dem Kind sein
Essen zu verabreichen, er musste sich von Berufs wegen öfters
von seinem Wohnort wegbegeben. Einmal erschien er leicht
verspätet und hörte das Kind schon schreien, warf den Mantel

rasch über einen Stuhl, ging zum Kinderzimmer und gab dem
Kind sein Essen. Erst nachher merkte er, dass er vergessen
hatte, seinen Hut dazu abzunehmen. Als er am andern Morgen
wieder zum Kind ging, wollte es nicht essen, zeigte ihm jedoch
unablässig auf den Kopf. Da erinnerte sich der Vater an den
vorigen Abend, holte seinen Hut und setzte ihn auf, und
befriedigt Iiess sich das Kind nun seinen Brei geben. Von nun an
musste der Vater immer einen Hut anhaben, wenn er wollte,
dass das Kind ass.

Bisher war die Mutter stets zugegen gewesen, wenn das
Kind sein Essen erhielt, nun blieb sie einmal am Morgen, als
sie schlecht geschlafen hatte, im Bett, da sich der Vater
anerboten hatte, das Kind allein zu besorgen. Das Kind
weigerte sich aber, den Brei ohne die Gegenwart der Mutter zu
essen, und so blieb dem Vater nichts anderes übrig, als die
Mutter herzuholen, welche sich im Nachthemd auf ein Kinder-
stühlchen setzte.

Am selben Abend wehrte sich das Kind schreiend gegen
die Zumutung, seinen Brei zu essen, dabei war alles in
Ordnung. Der Vater stand ausserhalb des Gatters und hatte seinen
Hut an, und die Mutter war auch dabei. Allerdings trug sie
jetzt ihre Tageskleidung, und da das Kind immer wieder auf
die Mutter zeigte, zog sie schliesslich ihr Nachthemd an und
kam wieder ins Zimmer. Das Kind war aber erst zufrieden,
als sie sich wieder auf das Kinderstühlchen setzte und von
dort aus zuschaute, wie es ass.

Von jetzt an musste die Mutter immer zur Essenszeit des
Kindes das Nachthemd anziehen, sonst war an eine Nahrungsaufnahme

gar nicht zu denken.
Bald liess sich das Kind nicht mehr von zufällig

eingetretenen Ereignissen leiten, die es wiederholt haben wollte,
sondern begann, sich selbst neue Forderungen auszudenken.
So deutete es als nächstes auf den Schrank, der im Zimmer
stand, und schaute dazu seine Mutter an. Die Mutter ging auf
den Schrank zu und wollte ihn öffnen, doch da heulte das
Kind auf und zeigte auf die Decke des Schranks. Die Mutter
sagte, nein, das mache sie nicht, da legte sich das Kind auf
den Boden und strampelte mit Händen und Füssen in der
Luft, indem es gellende Schreie von besonderer Widerlichkeit
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dazu ausstiess. Trotzdem beschlossen die Eltern, auf diesen
Wunsch des Kindes nicht einzugehen, und so musste es ohne
Essen ins Bett. Bis zum Morgen, so hofften sie, hätte es den
Gedanken bestimmt wieder vergessen.

Als die Mutter am andern Morgen im Nachthemd auf
dem Kinderstühlchen sass und der Vater im Hut vor dem
Gatter stand und dem Kind das Essen eingeben wollte, lehnte
es wieder ab und zeigte auf die Decke des Schranks. Die
Eltern erfüllten ihm den Wunsch nicht, aber das Kind ass
nichts.

Nach zwei Tagen, als es bereits Schwächeerscheinungen
zeigte, weil es ausser Wasser nichts zu sich genommen hatte,
gaben die Eltern nach, die Mutter kletterte im Nachthemd auf
den Schrank und legte sich flach hin, worauf das Kind sofort
und mit grosser Begeisterung seinen Brei ass, sich aber immer
wieder mit Blicken versicherte, ob die Mutter ihm auch wirklich

beim Essen zuschaue. Die Eltern waren nach dieser
Niederlage sehr geschlagen und schauten geängstigt dem
entgegen, was noch kommen würde. Man kann sich fragen, ob
ihr Verhalten richtig war, aber sie sahen keinen andern Weg,

um das Kind nicht verhungern zu lassen. Die Kinderärztin,
die immer für die Kinder und gegen die Eltern entschied,
empfahl dringend, den Wünschen des Kindes nachzugeben,
da es wichtiger sei, dass das Kind esse, als dass die Eltern
möglichst sorglos lebten, und ein Kinderpsychologe, mit dem
der Vater bekannt war, konnte auch nicht helfen, sprach von
einer etwas verfrühten Trotzphase und machte vage Hoffnungen,

dass sie vorübergehend sei.
Dafür gab es aber noch keine Anzeichen, denn als das

Kind das nächstemal essen sollte, rannte es zum Fenster und
war nicht mehr davon wegzubringen. Der Vater wies das Kind
auf die Mutter hin, die ordnungsgemäss im Nachthemd auf
dem Schrank lag, deutete auf seinen Hut und wollte ihm das
Essen über das Gatter geben, aber das Kind schüttelte sich
am ganzen Körper und griff mit beiden Händen nach dem
Fenstersims. Der Vater wollte es zwar nicht wahrhaben, aber
er wusste, was das bedeutete. Das Zimmer lag im ersten Stock,
er holte also eine Leiter im Keller, stellte sie aussen an das

Haus, stieg darauf zum Kinderzimmer hoch und reichte dem
Kind den Brei durch das offene Fenster. Das Kind strahlte
und ass alles auf.

Am folgenden Tag regnete es, und der Vater erstieg die
Leiter zum Kinderzimmer mit einem Regenschirm. Von nun
an musste er immer mit dem Regenschirm ans Fenster kommen,

unabhängig vom Wetter, sonst wurde der Brei nicht
gegessen.

Inzwischen hatten die Eltern, um sich etwas zu entlasten,
ein Dienstmädchen genommen. Das Kind jedoch lehnte dieses

gänzlich ab und wollte sich nur von der Mutter betreuen
lassen. Auch die Hoffnung, das Dienstmädchen könne sich im
Nachthemd der Mutter auf den Schrank legen, erwies sich
als falsch, das Kind verfiel fast in Tobsucht ob des plumpen
Täuschungsversuches. Als aber das Dienstmädchen das Zimmer

verlassen wollte, war es auch wieder nicht recht. Es
musste am Gatter stehenbleiben und ebenfalls zusehen, wie
das Kind ass, und auch das reichte noch nicht. Es ass erst,
wenn das Dienstmädchen bei jedem Löffel, den es schluckte,
einmal eine Rasselbüchse schüttelte.

Das, hätte man annehmen können, war nun fast das

äusserste, aber jetzt fing das Kind an, den Vater wegzustossen,
wenn er sich über den Sims lehnte, und auch den Teller mit
dem Brei hinunterzuwerfen, den der Vater jeweils aufs
Fensterbrett stellte. Dem Vater fiel nichts anderes mehr ein, als
sich eine sehr hohe Bockleiter zu kaufen. Die stellte er in

einiger Entfernung von der Hausmauer auf, stieg dann hoch
und verabreichte dem Kind den Brei mit einem Löffel, den er
an einem Bambusrohr befestigt hatte. Um mit diesem Löffel
in den Brei eintauchen zu können, musste er den linken Arm
mit dem Teller ganz ausstrecken, konnte also den Brei nicht
auf der Leiter abstellen. Da er aber nicht ohne Schirm
auftreten durfte und ihn nicht wie bisher in der Hand halten
konnte, hatte er sich ein Drahtgestell angefertigt, das er auf
die Schultern nehmen konnte und in welches der Schirm
eingesteckt wurde, so dass er ihn etwa in derselben Höhe über
sich trug, wie wenn er ihn in der Hand gehabt hätte.

Ein Nachbar, der zu diesem Zeitpunkt seinen Feldstecher
auf das Haus gerichtet hat, sieht also folgendes:

Der Vater reicht dem Kind den Brei in einem an einer
Bambusstange befestigten Löffel von einer Bockleiter ausserhalb

des ersten Stockes durchs Fenster. Dazu trägt er einen
Hut und einen Regenschirm, den er an einem Drahtgestell
über den Schultern festgemacht hat. Die Mutter liegt im
Nachthemd auf dem Schrank, und das Dienstmädchen steht
vor dem Gatter, das im Türrahmen eingeklemmt ist. Beide
schauen zu, wie das Kind isst, und das Dienstmädchen schüttelt

zusätzlich bei jedem Löffel, den das Kind schluckt, eine
Rasselbüchse.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, und nur dann, dann
isst das Kind.

Aus «Franz Hohler: Der Rand von Ostermundigen» (Luchterhand Verlag)
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